
Grundsätze 
 

über die Ehrung verdienter Sportler/Sportlerinnen und Mannschaften  
im Flecken Harsefeld 

 
 

Der Flecken Harsefeld führt einmal jährlich, und zwar im März/April eines jeden Jahres, eine Sportlerehrung 
durch. Dabei wird den Sportlern/Sportlerinnen und Meistermannschaften im Rahmen einer besonderen 
Veranstaltung eine Urkunde und/oder ein Präsent überreicht. Gleichzeitig tragen sich die Sportler und 
Sportlerinnen in das „Sportler-Ehrenbuch“ ein. 
 
 

I 
 

Ehrungskriterien 
 
Geehrt werden Einzelsportler/innen und Mannschaften, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
1. Meisterschaftsteilnehmer 
 
 Kreismeisterschaft  1. Platz 
 Bezirksmeisterschaft  1. Platz 
 Landesmeisterschaft und Norddeutsche Meisterschaft 1. – 3. Platz 
 
 
2. Besondere Leistungen 
 

Die Mannschaft mit der besten Mannschaftsleistung kann ebenfalls geehrt werden. Die Erringung 
eines bestimmten Platzes bei den unter 1. aufgeführten Meisterschaften ist dazu nicht erforderlich. 
Entscheidend ist allein die besondere Mannschaftsleistung (z.B. Aufstieg in die nächsthöhere Klasse, 
Sieg bei einem bedeutenden Turnier, Erringen des Kreispokals). 
Ablegung des goldenen Sportabzeichens zum 25., 30., 35., 40. oder 50. Mal und bei Familien ab der 
10. Wiederholung. 
 
Geehrt wird im Gemeindegebiet pro Verein im Grundsatz nur eine Mannschaft ohne Rücksicht auf die 
Sportart. 
Unter den gleichen Voraussetzungen können auch Personen geehrt werden, die eine besondere 
Einzelleistung erbracht haben. Hierzu zählen zum Beispiel eine langjährige Vereinszugehörigkeit, 
Betreuerfunktion oder Vorstandsarbeit. 
 

 
3. Hervorragende Leistungen 
 

Unabhängig von der vorgenannten Ehrung spricht der Flecken Harsefeld für hervorragende sportliche 
Leistungen besondere Glückwünsche unmittelbar nach dem Erringen aus. 

 
 Hervorragende Leistungen sind insbesondere: 
 

a) die Erringung eines 1. bis 5. Platzes bei einer Deutschen Meisterschaft, 
b) die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen,  
c) die Aufstellung eines Deutschen Rekordes, Europa- oder Weltrekordes, 
d) eine Berufung in die Nationalmannschaft oder den Kader. 

 
 
 
 
 



4. Voraussetzung für die Ehrung ist grundsätzlich, 
 

dass der Einzelsportler/die Einzelsportlerin im Flecken Harsefeld wohnt. Ein Mitglied des Vereins im 
Flecken Harsefeld, das nicht im Bereich des Fleckens wohnt, kann ebenfalls geehrt werden.  

 
Bei Mannschaften muss es sich um die Mannschaft eines Vereins aus dem Bereich des Flecken 
Harsefeld handeln. In diesem Falle werden alle Mitglieder der Mannschaft geehrt, auch wenn sie 
teilweise außerhalb des Flecken Harsefeld wohnen. 

 
 

II 
 

Vorschlagsrecht 
 
Vorschlagsberechtigt für eine Ehrung sind 

1. alle in Harsefeld ansässigen und sporttreibenden Vereine 
2. die Mitglieder des Verwaltungsausschusses, des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport und Asfeld-

Angelegenheiten sowie der Gemeindedirektor des Flecken Harsefeld. 
 
Vorschläge der Vereine sind der Verwaltung bis zum 15. Januar eines jeden Jahres formlos mit persönlichen 
Angaben und Schilderung der sportlichen Leistung aus dem vergangenen Jahr zu melden.. 
 
Mit der Meldung sind die Urkunden oder sonstigen Unterlagen, aus denen sich die Art und der Rang der 
sportlichen Leistung ergeben, vorzulegen. 
 
 

III 
 

Auswahlgremium (Sportlergremium) 
 
Das Auswahlgremium setzt sich wie folgt zusammen: 
 

- Bürgermeister des Flecken Harsefeld 
- Je ein/e Vertreter/in der politischen Fraktionen 
- Die/der Vorsitzende des Ausschusses für Jugend, Kultur, Sport- und Asfeld-Angelegenheiten 
- Hauptamtsleiter 

 
 

IV 
 

Teilnehmerkreis der Veranstaltung 
 

- die zu ehrenden Sportler/innen 
- Vorsitzende der Sportvereine der zu ehrenden Sportler oder  

Vorsitzende aller Sportvereine im Flecken Harsefeld und/oder 
Vorsitzender des Kreissportbundes 

- Vertreter der Presse 
- Bürgermeister 
- Auswahlgremium (Sportlergremium) 
- Gemeindedirektor bzw. Vertreter 

 
 
 
 
 
 
 



 
V 
 

Ehrungsgaben 
 
Zu I: 1. und 2. 

- Urkunden 
- und/oder Handtücher oder 
- Sportspezifisches Fachbuch 

 
Zu I: 3.  
Situationsbezogene Entscheidung in Absprache mit dem Bürgermeister  
 
 
Beschlossen vom Verwaltungsausschuss des Flecken Harsefeld in seiner Sitzung am 13.12.2005. 
 
 
Der Gemeindedirektor 
 
 
 
 
(Rainer Schlichtmann) 


